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8 Mitteilungen BABHE

Abrechnungen über vereinzelte Diensttage

Reisen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Privatfahrzeugen
oder als Mitfahrer in einem pri-
vaten Pw. Wann darf ich wel-
che Entschädigungen bezahlen?

Die Revision der Truppenbuch-
haltungen hat gezeigt, dass die
Abrechnungen über vereinzelte
Diensttage oftmals unkorrekt er-
stellt werden.

Um Ihnen und uns die Arbeit zu
erleichtern und um Fehler in den

Abrechnungen zu vermeiden, er-
lauben wir uns, Sie auf folgende
Punkte aufmerksam zu machen:

Divisions-/Brigaderapporte

Für diese Dienstleistungen erhält
jeder Teilnehmer einen Marsch-
befehl. Das Einrücken hat mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erfolgen.

Die Benützung des privaten Pws

gibt kein Anrecht auf irgend-
welche Entschädigungen.

Truppenbesuche/
Erkundungen/
Schiedsrichterdienst/
Demobilmachung (WEMI)

Auch für diese Dienstleistungen
erhält jeder Teilnehmer einen
Marschbefehl beziehungsweise
einen Transportschein für Militär-
transporte, Form 7.26 (Demo-
bilmachung/WEMI).

Für das Einrücken und die Ent-
lassung sind grundsätzlich die
öffentlichen Verkehrsmittel zu
benützen (Marschbefehl). Dien-
streisen sind ebenfalls mit öffent-
liehen Verkehrsmitteln auszu-
führen (Transportschein für
Militärtransporte).
Ist dies nicht möglich, gelten die

folgenden Bestimmungen:

- Benützung des Privat-Pw ohne

Bewilligung (für die Kilome-
terentschädigung)

Billettvergütung
(auch für mitfahrende AdA)

Zu beachten: Die Verwendung
ziviler Fahrzeuge ohne Bewilli-
gung gibt keinen Anspruch auf
Vergütung. Für Schäden besteht
keine Haftung des Bundes.

- Benützung des Privat-Pw mit
der erforderlichen Bewilligung
(für die Auszahlung der Kilo-
meterentschädigung)

Billettvergütung
(Wohnort zum Besammlungsort und zurück)

+
Ki lometerentschädigung

(ab Besammlungsort bis zum Entlassungsort)

+

Billettvergütung
für mitfahrenden AdA

(Wohnort zum Bestimmungsort und zurück)

Benützung einer ALST-Unterkunft

Geschichtliches und
Rechtsgrundlagen
Einleitung

Die Rettungstruppen sind Forma-
tionen der Armee, deren Gros im
Kriegsfall den zivilen Behörden
zum Schutz der Zivilbevölkerung
zugewiesen sind.
Damit bei einem Schadenereignis
die RttgTrp mit ihrer umfangrei-
chen technischen Ausrüstung zeit-
gerecht für die Brandbekämpfung
und Rettungseinsätze in ausge-
dehnten Schadenlagen eingesetzt
werden können, beziehen sie ihre
Bereitstellungsräume in der Regel
in der Nähe grösserer Agglome-
rationen.

Die Standorte der 142 Rttg Kp
(Bestand rund 150 AdA) sind -

entsprechend der Bevölkerungs-
dichte - gleichmässig über die

ganze Schweiz verteilt.

Durch die Truppe behelfsmässig
in Kellern oder Garagen ausge-
baute Bereitstellungs-Unterkünfte
bieten einen ungenügenden
Schutz gegen die Wirkungen
moderner Waffen. Aus diesem
Grunde wurde 1967 durch ein
Postulat (Nationalrat Muheim,
Luzern) der Bau von geschützten
Bereitstellungsanlagen für die
Rttg Trp gefordert, die den glei-
chen Schutz aufweisen wie die
Schutzbauten des Zivilschutzes.

1973 wurde die erste geschützte

Bereitstellungsanlage für die Rttg

Trp (sogenannte ALST-Unter-
kunft) fertiggestellt. Seither sind

in Zusammenarbeit mit den zivi-
len Behörden praktisch in allen
Kantonen solche Unterkünfte
gebaut worden.

Die im wesentlichen vom Bund

finanzierten ALST-Unterktinfte
werden durch eine zivile Behör-
de (Gemeinde oder Kanton) nach

Normplänen gebaut.

Überblick

Zweck r/er ZIAT-ö/wferkMn/f

Im Ernstfall dient die ALST-
Unterkunft einer Formation der

Rettungstruppen als Bereitstel-
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Mitteilungen BABHE 9

lungsraum. Sie bietet der Trappe
und ihrer umfangreichen techni-
sehen Ausrüstung Schutz gegen
die Wirkungen von atomaren,
chemischen und konventionellen
Waffen und erlaubt einen länger-
dauernden Aufenthalt.

Im Frieden dient die ALST-Unter-
kunft als Gemeinde-Truppenun-
terkunft für Wiederholungskurse.
Weil einerseits die WK-Bestände
wesentlich kleiner sind als die
Kriegsbestände der Rttg Trp und
andererseits einige Räume der
Unterkunft (z.B. Küche, Wasch-
anlagen, Büros) komfortabler aus-
gestattet sind als dies für einen
Kriegs-Schutzraum nötig wäre,
wird bei Friedensbelegungen ein
ähnlicher Komfort wie in Trap-
penlagern erreicht.

Wenn die ALST-Unterkunft nicht
durch Truppen belegt ist, kann
sie für beliebige Zwecke (z.B.
Übungslokale für Vereine, Unter-
kunft für Teilnehmer an Veran-
staltungen) genutzt werden.

(Vomzfypew vo« ULST-

Die ALST-Ukft sind normiert.
Um den unterschiedlichen mili-
tärischen Bedürfnissen und örtli-
chen Gegebenheiten besser Rech-
nung tragen zu können, gibt es
zwei Typen von ABST-Ukft (sie-
he unten).

Voraussetzung für die Erstellung
einer ALST-Unterkunft ist eine

voraussichtliche Belegung von
mindestens zwölf Wochen im
Jahr. Wenn diese Belegungsdau-
er mangels geeigneter Ausbil-
dungsplätze oder einem Überan-
gebot an Einquartierungsmög-
lichkeiten wenig wahrscheinlich
ist, wird nur ein auf die Bediirf-
nisse im Aktivdienst ausgerichte-
ter «Truppenschutzraum» (TSR)
erstellt.

/lg/ha« efer U/.5T-U?;to'/a/H/)

Die ALST-Ukft sind in folgende
drei Raumgruppen gegliedert-

a. Mannschaftsräume
Dieser Teil umfasst die Schlaf-
Ess- und Arbeitsräume. Alle
Räume sind betriebsbereit ein-
gerichtet und über den zentra-
len Verbindungsgang erreich-
bar. Durch farbliche Gestal-
tung wird eine gewisse Wohn-
lichkeit erreicht.

b. Technische Räume
Zu dieser Raumgruppe ge-
hören alle für den Betrieb
sowie die Ver- und Entsorgung
notwendigen Einrichtungen
(Küche, Waschanlagen, WC,
Notstrom etc). Bei den Instal-
lationen wurde grosser Wert
auf Bedienungs- und Unter-
haltsfreundlichkeit gelegt.

c. Materialhalle
und Eingangsbauwerk
Diese Räume dienen dem

Zugang, der Retablierung und

Materialeinlagerang. Sie sind

nur mit einem Minimum an
technischen Installationen ein-
gerichtet. Im Frieden wird die
Materialhalle weitgehend vom
zuständigen Zeughaus für die
Einlagerung von Ausrüstungen
der Rttg Trp belegt.

Vereinbarung betreffend den
Unterhalt, die Benützung und
Entschädigung der ALST-
Unterkunft

Einleitung

Die Vereinbarung betreffend den
Unterhalt, die Benützung und Ent-
Schädigung der ALST-Unterkunft
wird zwischen der Schweizeri-
sehen Eidgenossenschaft, vertre-
ten durch das Eidgenössische
Militärdepartement und dieses
vertreten durch das Bundesamt
für Betriebe des Heeres, und der
betreffenden Gemeinde abge-
schlössen.

Der Grundraster ist für sämtliche
Objekte identisch. Nachfolgend
informieren wir Sie über einige
wichtige Punkte.

Allgemeines
Die durch den Bund finanzierte
ALST-Unterkunft ist Eigentum
der Gemeinde. In Friedenszeiten
ist die Gemeinde für den Unter-
halt und Betrieb verantwortlich
und hat grundsätzlich die daraus
entstehenden Kosten zu tragen.
Bei militärischen Belegungen
übernimmt der Bund jedoch einen

Die zwei Typen von ALST-Ukft

Typ der ALST-Ukft Liegeplätze für WK Essplätze Fläche (m2)

Of/höh Uof Uof/Sdt

Normtyp 78 und 86 bis 9 bis 140 130 1170
Kombinationsanlage 87 bis 16 bis 160 130 1280
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10 Mitteilungen BABHE

angemessenen Anteil an diesen
Kosten.

Rege/rr/rg /'« ,Frie(/e«.szeüe/2

(14 WSZMg)

Art. 1 Belegungskoordination
Die Gemeindeverwaltung
koordiniert die Belegun-
gen.

Art. 2 Belegungsprioritäten
2.1. Primär steht die Benützung

der ALST-Unterkunft Ele-
rnenten der Gesamtvcrtei-
digung in nachstehender
Reihenfolge zu:
a. Einquartierung von Ret-

tungstruppen
b. Einquartierung anderer
Formationen der Armee
(Fallen diese Belegungen
mit Belegungen durch Ret-

tungstruppen zusammen,
hat die längerdauernde
Belegung Priorität).
C.Einquartierung übriger
Elemente der Gesamtver-
teidigung oder zivile
Benützung.

2.2. Soweit die ALST-Unter-
kunft im Sinne von Art.
2.1. nicht durch Elemente
der Gesamtverteidigung
beansprucht wird, steht der
Gemeinde sekundär das

Verfügungsrecht für zivile
Benützungen zu.

2.3. Bei Unklarheiten inbezug
auf Belegungsprioritäten
kann sich die Gemeinde
zwecks Entscheid an die
Untergruppe Logistik wen-
den.

Art. 3 Fristen für die Reservation
durch Truppen
Sämtliche Belegungen
durch Truppen sind der
Gemeinde mindestens zwei
Monate im voraus bekannt
zu geben. Bei späteren
Anmeldungen kann die

Gemeinde entscheiden, ob
sie einer allfällig vorher
bekannten zivilen Reserva-
tion den Vorrang geben
will.

Wir erinnern daran, dass die
ALST-Unterkunft, im Rahmen
eines zugeteilten Moduls, pri-
oritär zu benützen ist; sie ist

einer bundeseigenen Unter-
kunft (z.B. Kaserne) gleichge-
stellt.

Art. 4 Truppenbelegungen
Die ALST-Unterkunft bie-
tet einen kasernenähnli-
chen Komfort und enthält
weitgehend sämtliche
Räumlichkeiten und Ein-
richtungen für eine Trup-
penbelegung.
Einzelheiten über die Bele-

gungskapazitäten sind im
Anhang Nr 1 zu dieser Ver-
einbarung geregelt.
Nach Belegungen hat die

Truppe die ALST-Unter-
kunft gemäss Verwal-
tungsreglement (VR) in
geordnetem Zustand abzu-

geben.

Art. 6 Übernahme der Unterhalts-
und Betriebskosten
An Reparaturen die nicht
auf unsachgemässe War-
tung und Elandhabung
zurückzuführen sind, kann
sich der Bund beteiligen.
Vor Ausführung der Repa-
raturen hat die Gemeinde
der UG Log ein Gesuch
mit entsprechendem
Kostenvoranschlag zu
unterbreiten. Die UG Log
entscheidet dann über die

In keinem Fall werden solche
Kosten zu Lasten der Dienst-
kasse bezahlt.

allfällige Beteiligung des

Bundes.

Art. 7 Abrechnung bei militäri-
sehen Belegungen
Die Einzelheiten für die

Abrechnung bei militäri-
sehen Belegungen werden
im Anhang Nr 1 zur Ver-
einbarung geregelt.

Anhang Nr 1 zur Vereinba-
rung betreffend den Unter-
halt, die Benützung und Ent-
Schädigung der ALST-Unter-
kunft

Einleitung

Der Anhang Nr 1 regelt das

Abrechnungsverfahren bei

militärischen Belegungen in der

ALST-Unterkunft in Friedenszei-
ten und hält die jeweils gültigen
Entschädigungsansätze fest. Er ist

dem Truppenrechnungsführer als

verbindliche Grundlage für die

Abrechnung mit der Gemeinde

abzugeben.

Ziffer 1 Truppenbelegungen

1.1. Die ALST-Unterkunft bietet

einen kasernenähnlichen
Komfort und enthält sämtli-
che Räumlichkeiten und Ein-

richtungen für folgende
Bestände:
- 1 Kdt
- 8 Of und höh Uof
- 110 Uof und Sdt

- 1 Arrestant

Bei kurzen Belegungen oder

bei entsprechendem Bedarf
kann der Truppenkomman-
dant höhere Belegungszahlen
(bis 1 Person pro Liegestel-

le) anordnen.

1.2 Nur die nachstehend aufge-

führten Räumlichkeiten und

Einrichtungen ausserhalb der
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Mitteilungen BABHE 11

ALST-Unterkunft werden
gemäss den Ergänzungen
zum Verwaltungsreglement
(VRE) zusätzlich entschä-
digt:
Zimmer für Of und höh Uof
sowie zusätzliche Kantonne-
mente, sofern die Bestände
die in Zrff 1.1. aufgeführten
Kapazitäten überschreiten;

Büros und Magazine (z.B. für
Stäbe usw.) mit entsprechen-
der Begründung;

Rapporträume mit entspre-
chender Begründung;

Stallung und Garagen (da in
der ALST-Unterkunft nicht
vorhanden);

Ziffer 2 Entschädigung für die
Benützung als
Truppenunterkunft

Wenn die ALST-Unterkunft als

Truppenunterkunft benützt wird,
richtet der Truppenrechnungsfüh-
rer für sämtliche in der ALST-
Unterkunft benutzten Räumlich-
keiten folgende Pauschalentschä-
digung aus:

a. Fr 500.— für das Vorbereiten
der ALST-Unterkunft (Auf-
heizen usw.), unabhängig von
der Dauer der Belegung und
der Jahreszeit

b. Fr. 3.90 je Person und Bele-
gungstag.

nicht mit den Unterkunfts-
entschädigungen gemäss Ver-
waltungsreglement vergli-
chen werden;

- Die Pauschalentschädigung je
Person und Belegungstag
gemäss Ziffer 2 ist für sämt-
liehe ALST-Unterkiinfte in
der Schweiz gleich.

Ziffer 3 Entschädigung für die
Benützung als Arbeits-
räume

Wenn in der ALST-Unterkunft
nur Arbeitsräume für einen Gros-
sen Verband oder einen Kurs (z.B.
OS, Offizierskurse usw.) belegt
werden, bezahlt der Truppen-
rechnungsführer der Gemeinde
pauschal Fr. 170.—je Belegungs-
tag. In diesem Pauschalbetrag ist
die Vergütung für das Vorberei-
ten, Aufheizen und die Benützung
der Toiletteneinrichtungen inbe-
griffen.

Sofern in Ausnahmefällen eben-
falls die Küche benützt wird, ist
zusätzlich pro Belegungstag Fr.
30.— durch den Truppenrech-
nungsführer zu entschädigen.

Dieses Abrechnungsverfahren
wird in der Regel für sporadi-
sehe Belegungen der Unterkunft
als Arbeitsraum angewendet.

Ziffer 4 Entschädigung für die
Benützung als Magazin

Wenn die ALST-Unterkunft nur
als Magazin benützt wird, erfolgt
die Abrechnung nach den Bestim-
mungen des VRE.

Munitions- und Sprengstoff-
magazine, sofern diese in der
ALST-Unterkunft nicht vor-
handen und nicht im Eigen-
tum des Bundes sind;

Betriebsstoffmagazine, so-
fern in der ALST-Unterkunft
nicht vorhanden;

weitere Räumlichkeiten mit
entsprechender Begründung.

1.3. Für die Belegung von klei-
nen Detachementen kann die
Gemeinde der Truppe ande-
re Lokalitäten zur Verfügung
stellen.

Die Abrechnung basiert auf
den Zahlen des Stanef und
nach dem Hilfsbeleg für die

Erstellung der Gemeindeab-
rechnung;

Die Entschädigung gemäss
Ziffer 2, Buchstabe a, wird
für jede Dienstleistung ausge-
richtet, unabhängig von der
Dauer der Belegung;

Die Entschädigung gemäss
Ziffer 2, Buchstabe b, bildet
einen Beitrag des Bundes an
die Unterhaltskosten der
ALST-Unterkunft. Deshalb
kann diese Entschädigung

- Die in Ziffer 1 erwähnten Auflagen sind zwingend einzuhalten:

- Weil die ALST-Unterkunft durch den Bund finanziert wurde und
sie einen kasernenähnlichen Komfort bietet, ist die Ausquartie-
rung von Offizieren und höheren Unteroffizieren nur dann mög-
lieh, wenn die Bedingungen gemäss Ziffer 1.2. erfüllt sind;

- Die anlässlich der Erkundung gemeldeten Bestände und diejeni-
gen vom Einrückungstag (ev. auf Zahlen von der letzten Dienst-
leistung basierend) sind zwingend zu berücksichtigen;

- Bei der Erkundung ist es wichtig, die Gemeindebehörden zu fra-
gen, ob die für die Unterbringung der Truppe zur Verfügung
gestellte Unterkunft eine ALST-Unterkunft ist oder nicht.

Diese Art Abrechnung dürfte
eine Ausnahme bilden.

Der Fourier 3/97



12 Mitteilungen BABHE

Ziffer 5 Ausserordentliche
Entschädigung

Werden anlässlich der Belegung
der dieser ALST-Unterkunft
kriegsmässig zugeteilten Ret-
tungsformation durch die militäri-
sehen Anlagewarte die monatli-
chen Kontrollen und Probeläufe
im Beisein des zivilen Anlage-
wartes der Gemeinde durchge-
führt, hat der Truppenrechnungs-
führer zusätzlich noch eine Pau-

schalentschädigung von Fr. 50.—

zu leisten.

Sofern die oben erwähnten Auf-
lagen erfüllt sind, kann diese

Entschädigung durch den Rech-

nungsführer der zugewiesenen
Formation der Rettungstruppen
ausgerichtet werden.

Ziffer 6 Meldung
über Belegungen

Damit die UG Log bei Bedarf
den vorgesetzten Stellen Auskunft
über die Belegungen in ALST-
Unterkünften erteilen kann,
erstellt die Gemeinde jeweils
Ende Jahr eine entsprechende
Übersicht. Das hierfür erforderli-
che Formular wird der Gemeinde
von der UG Log rechtzeitig zuge-
stellt.

Bitte denken Sie daran, den
erforderlichen Belegungsrap-
port auszufüllen und am Dien-
stende der Gemeinde abzuge-
ben.

Ziffer 7 Ausfertigung

Dieser Anhang Nr 1 zum BAB-
HE-Vertrag wird in zwei Exem-
plaren ausgefertigt. Dabei ist ein

Exemplar für die Gemeinde und
ein Exemplar für das BABHE
bestimmt.

Nachtrag Nr 1 zur Vereinba-
rung betreffend den Unterhalt,
die Benützung und Entschädi-
gung der ALST-Unterkunft,
Artikel 4 (neu)

Art. 4 Truppenbelegungen

4.1. Die ALST-Unterkunft bie-
tet einen kasernenähnli-
chen Komfort und enthält
weitgehend sämtliche
Räumlichkeiten und Ein-
richtungen für eine Trup-
penbelegung. Einzelheiten
über die Belegungskapa-
zitäten sind im Anhang Nr

Schlussfolgeru ngen

Die ALST-Unterkunft ist gros-
stenteils durch den Bund finan-
ziert, sie ist aber Eigentum der
Gemeinde.

Die Einrichtungen bieten einen
kasernenähnlichen Komfort.

Bevor eine ALST-Unterkunft
belegt wird, ist es unerlässlich

- die gültige Vereinbarung zu

Zur Abgabe an die Truppe kön-
nen Kopien erstellt werden.

- Anlässlich der Erkundung ist
bei der Gemeinde eine Kopie
des Anhanges Nr 1 zu ver-
langen.

- Das Verzeichnis der Trup-
penunterkünfte (Anhang 5

zum VRE) gibt darüber Aus-
kunft, ob die Anlage die Sie
benützen werden, eine ALST-
Unterkunft ist oder nicht.

1 zur Vereinbarung gere-
gelt.

4.2. Räume und Einrichtungen,
die der Herstellung, Zube-
reitung und Lagerung von
Nahrungsmitteln dienen,
haben den einschlägigen
Bestimmungen des

Lebensmitteigesetzes
(LMG) und dessen Aus-
führungsvorschriften zu
entsprechen. Diese Räume
und Einrichtungen unter-
stehen der Lebensmittel-
kontrolle durch die zivilen
Kontrollorgane.

besorgen und diese sorgältig
durchzulesen;

- darauf zu achten, dass sämtli-
che Auflagen gemäss Anhang
Nr 1, Ziffer 1, insbesondere die

Unterbringung der Offiziere,
höhere Unteroffiziere, erfüllt
sind;

- die für den WK vorgesehenen
Bestände genau zu prüfen;

- in keinem Fall Hotelzimmer für
die Offiziere und höheren
Unteroffiziere zu reservieren,

wenn die Bedingungen für eine

Ausquartierung nicht erfüllt
sind. Anfallende Mehrkosten
werden durch den Bund nicht

übernommen; sie gehen zu

Lasten der Angehörigen der

Armee.

Für weitere Auskünfte stehen wir
Ihnen selbstverständlich gerne zur

Verfügung.

Rufen Sie uns einfach an:
031/ 324 43 13.

Mit der Einführung des neuen Lebensmittelgesetzes sind Einrich-
tungen von ALST-Unterkünften den zivilen Einrichtungen (Restau-
rant/Hotel) gleichgestellt. Somit sind die kantonalen Lebensmitte-
linspektoren ermächtigt, Inspektionen durchzuführen.

Der Fourier 3/97


	Mitteilungen BABHE

